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Hartz IV           

Stand: 23.12.2003 
 

Viertes Gesetz  für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt 
 

Empfänger von Arbeitslosenhilfe und erwerbsfähige Bezieher von Sozialhilfe werden gleich-
gestellt und erhalten ab 1.1.2005 das neue Arbeitslosengeld II nach dem Zweiten Buch So-
zialgesetzbuch (SGB II). Nachfolgend sind die wichtigsten Regelungen dargestellt. 
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1. Grundsicherung für Arbeitsuchende - § 1 SGB II - 
 
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende soll die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen und Personen, die mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft leben, stärken 
und dazu beitragen, dass sie ihren Lebensunterhalt unabhängig von der Grundsicherung aus 
eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Sie soll erwerbsfähige Hilfebedürftige bei der 
Aufnahme oder Beibehaltung einer Erwerbstätigkeit unterstützen und den Lebensunterhalt 
sichern, soweit sie ihn nicht auf andere Weise bestreiten können. Die Grundsicherung für 
Arbeitsuchende umfasst Leistungen 1. zur Beendigung oder Verringerung der Hilfebedürftig-
keit, insbesondere durch Eingliederung in Arbeit und 2. zur Sicherung des Lebensunterhalts.  
 
2. Leistungsarten - § 4 SGB II - 
 
Die Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende werden in Form von 
 

•  Dienstleistungen, insbesondere durch Information, Beratung und umfassende Unter-
stützung durch einen persönlichen Ansprechpartner mit dem Ziel der Eingliederung in 
Arbeit, 

•  Geldleistungen, insbesondere zur Eingliederung in Arbeit und Sicherung des Le-
bensunterhalts der erwerbsfähigen Hilfebedürftigen und der mit ihnen in einer Be-
darfsgemeinschaft lebenden Personen, 

•  und Sachleistungen erbracht. 
 
Die Agentur für Arbeit wirkt darauf hin, dass erwerbsfähige Hilfebedürftige und die mit ihnen 
in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen die erforderliche Beratung und Hilfe ande-
rer Träger, insbesondere der Kranken- und Rentenversicherung, erhalten. 
 
3. Träger der Grundsicherung für Arbeitsuchende und Finanzierung - §§ 6, 46 SGB II – 
 
Die Grundsicherung wird von zwei Trägern erbracht.  
 
Die kommunalen Träger sind zuständig für die Leistungen für Unterkunft und Heizung, die 
Kinderbetreuungsleistungen, die Schuldner- und Suchtberatung, die psychologische Betreu-
ung und die Übernahme von nicht von der Regelleistung umfassten einmaligen Bedarfen 
(Erstausstattung für Bekleidung und Wohnung sowie Leistungen für mehrtägige Klassenfahr-
ten). 
 
Die Bundsagentur für Arbeit ist zuständig für alle übrigen Leistungen der Grundsicherung für 
Arbeitsuchende, insbesondere alle arbeitsmarktlichen Eingliederungsleistungen (wie Bera-
tung, Vermittlung, Förderung von ABM, Förderung der Berufsausbildung und der beruflichen 
Weiterbildung) sowie die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts (Arbeitslosengeld 
II, Sozialgeld, Mehrbedarfe, Befristeter Zuschlag nach dem Ende des Bezugs von Arbeitslo-
sengeld, Sozialversicherung). 
 
Der Bund trägt die Kosten der Grundsicherung für Arbeitsuchende, sofern die Leistungen 
von der Bundesagentur erbracht werden. Die Finanzierung umfasst Leistungen zur Einglie-
derung, Leistungen für den Lebensunterhalt (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), Zuschläge, 
Sozialversicherungsbeiträge sowie Verwaltungskosten. Von den Kommunen zu erbringen-
den Leistungen werden von diesen finanziert.  
 
Für Hilfebedürftige, die nach Ausschöpfen des Anspruchs auf Arbeitslosengeld die Grundsi-
cherung für Arbeitsuchende in Anspruch nehmen, zahlt die Bundesagentur an den Bund 
jeweils zum 15.2., 15.5., 15.8. und 15.11. einen Aussteuerungsbetrag, der dem Zwölffachen 
der durchschnittlichen monatlichen Aufwendungen für Arbeitslosengeld II, Sozialgeld und 
Beiträge zur Sozialversicherung im vorangegangenen Kalendervierteljahr für eine Bedarfs-
gemeinschaft, vervielfältigt mit der Zahl der Personen, die im vorangegangenen Kalender-
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vierteljahr innerhalb von drei Monaten nach dem Bezug von Arbeitslosengeld einen An-
spruch auf Arbeitslosengeld II erworben haben, entspricht. 
 
Für den Fall, dass eine Kommune von der Möglichkeit der unter Nr. 5 dargestellten Option 
Gebrauch macht, soll eine durch Bundesgesetz noch näher zu regelnde Finanzierung gelten. 
 
4. Errichtung von Arbeitsgemeinschaften – § 44b SGB II - 
 
Für die Zusammenarbeit von Agenturen für Arbeit und kommunalen Trägern ist – aus Grün-
den der Verwaltungsvereinfachung für die Träger wie für die betroffenen Leistungsbezieher, 
aber auch im Interesse der Leistungserbringung aus einer Hand - zwischen Agenturen für 
Arbeit und kommunalen Trägern die gemeinsame Errichtung von Arbeitsgemeinschaften in 
den Job-Centern der Agenturen für Arbeit (§ 9 Abs. 1a SGB III) vorgesehen. Die kommuna-
len Träger sollen die ihnen im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende obliegenden 
Aufgaben auf diese Arbeitsgemeinschaften übertragen. Die Agenturen für Arbeit sind hierzu 
verpflichtet. Die Arbeitsgemeinschaften können Verwaltungsakte und Widerspruchsbeschei-
de erlassen. Sie haben einen Geschäftsführer, der abwechselnd von den Agenturen für Ar-
beit und den kommunalen Trägern für jeweils ein Jahr bestimmt werden kann, wenn die Trä-
ger sich nicht auf ein anderes Verfahren einigen. Die Regelungen über die Errichtung von 
Arbeitsgemeinschaften gelten nicht für Kommunen, die – wie in Nr. 5 dargestellt - anstelle 
der Agenturen für Arbeit auch deren Aufgaben wahrnehmen. 
 
5. Option kommunaler Trägerschaft - § 6a SGB II – 
 
Den Kommunen (kreisfreie Städte und Kreise) wird die Option eingeräumt, ab 1.1.2005 an-
stelle der Agenturen für Arbeit auch deren Aufgaben – und damit alle Aufgaben im Rahmen 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende – wahrzunehmen. Hierbei sind die kreisfreien Städte 
und Kreise auf ihren Antrag und mit Zustimmung der zuständigen obersten Landesbehörden 
anstelle der Agenturen für Arbeit vom Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit (BMWA) 
durch Rechtsverordnung als Träger der Aufgaben nach dem SGB II zuzulassen. Die Einzel-
heiten hierzu sind noch durch Bundesgesetz zu regeln. Die hierzu vom Vermittlungsaus-
schuss in seiner Sitzung vom 16.12. 2003 empfohlene und vom Bundestag am 19.12.2003 
übernommene Entschließung sieht insbesondere vor: 
 

- Von der Option soll von den kreisfreien Städten und Kreisen (kommunalen Trägern) 
gegenüber dem BMWA bis spätestens 31. August 2004 Gebrauch gemacht werden. 
Falls das Bundesgesetz nicht bis Ende April 2004 in Kraft getreten ist, sind die Fris-
ten entsprechend anzupassen. Die Erklärung zur Option muss die Verpflichtung des 
kommunalen Trägers enthalten, anstelle der Agentur für Arbeit alle Aufgaben nach 
dem SGB II bis mindestens 31.12.2009 wahrzunehmen. Zukünftig, erstmals in 2006, 
können die kommunalen Träger alle drei Jahre jeweils zum 31. März mit Wirkung ab 
dem 1. Januar des Folgejahres und mit Bindung für fünf Jahre von der Option 
Gebrauch machen. 

- Die Bundesagentur stellt den kommunalen Trägern für die anstelle der Agentur für 
Arbeit wahrgenommenen Aufgaben alle notwendigen Daten und Unterlagen zur Ver-
fügung, soweit sie verfügbar sind. Die kommunalen Träger übermitteln der Bundes-
agentur die notwendigen Daten, damit die gesetzlichen Regelungen zur Statistik, Ein-
gliederungsbilanz und Wirkungsforschung (§ 53 ff SGB II) bundeseinheitlich erfüllt 
werden können. 

- Die Agenturen für Arbeit sind zu einer engen Zusammenarbeit mit den kommunalen 
Trägern, die von der Option Gebrauch machen, verpflichtet. Der kommunale Träger 
kann mit der Agentur für Arbeit Vereinbarungen zur Zusammenarbeit abschließen. 
Die Agentur für Arbeit kann für den kommunalen Träger Leistungen erbringen. Kos-
ten sind zu erstatten. 

- Die Bundesländer können in eigener Finanzverantwortung ergänzende arbeitsmarkt-
politische Initiativen ergreifen. 
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6. Anspruchsberechtigte der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§§ 7, 44a SGB II) 
 
Leistungen nach diesem Buch erhalten erwerbsfähige Hilfebedürftige. Dies sind Personen, 
die 
 

1. das15 Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, 
2. erwerbsfähig sind, 
3. hilfebedürftig sind und 
4. ihren gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

 
Leistungen erhalten auch Personen, die mit erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in einer Be-
darfsgemeinschaft leben. Zur Bedarfsgemeinschaft gehören 1. die erwerbsfähigen Hilfebe-
dürftigen, 2. die im Haushalt lebenden Eltern oder der im Haushalt lebende Elternteil eines 
minderjährigen, unverheirateten erwerbsfähigen Kindes, 3. als Partner der erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen a) der nicht dauernd getrennt lebende Ehegatte, b) die Person, die mit dem 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen in eheähnlicher Gemeinschaft lebt, c) der nicht dauernd ge-
trennt  lebende Lebenspartner, 4. die dem Haushalt angehörenden minderjährigen, unverhei-
rateten Kinder des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen oder seines Partners, soweit sie nicht 
aus eigenem Einkommen oder Vermögen die Leistungen zur Sicherung ihres Lebensunter-
halts beschaffen können. 
 
Leistungen nach dem SGB II erhält nicht, wer für länger als sechs Monate in einer stationä-
ren Einrichtung untergebracht ist oder Rente wegen Alters bezieht. Grundsätzlicher Aus-
schluss der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts für Auszubildende, die nach 
dem BAföG oder §§ 60 bis 62 SGB III (Berufsausbildungsbeihilfe) dem Grunde nach förde-
rungsfähig sind, in besonderen Härtefällen sind Leistungen als Darlehen möglich. 
 
7. Erwerbsfähigkeit - §§ 8, 44a, 45 SGB II - 
 
Erwerbsfähig ist, wer nicht wegen Krankheit oder Behinderung auf absehbare Zeit außer-
stande ist, unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes mindestens drei 
Stunden täglich erwerbstätig zu sein. 
 
Die Agentur für Arbeit stellt fest, ob der Arbeitsuchende erwerbsfähig und hilfebedürftig ist. 
Teilt der kommunale Träger oder ein Leistungsträger, der bei voller Erwerbsminderung zu-
ständig wäre, die Auffassung der Agentur für Arbeit nicht, entscheidet die Einigungsstelle. 
Bis zur Entscheidung der Einigungsstelle erbringen die Agentur für Arbeit und der kommuna-
le Träger Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende (§ 44a SGB II). 
 
Bei Streitigkeiten über Erwerbsfähigkeit oder Hilfebedürftigkeit eines Arbeitsuchenden zwi-
schen den Trägern der Leistungen nach dem SGB II sowie bei Streitigkeiten über die Er-
werbsfähigkeit mit einem Leistungsträger, der bei voller Erwerbsminderung zuständig wäre, 
entscheidet eine gemeinsame Einigungsstelle. Ihr gehören eine Vorsitzender und jeweils ein 
Vertreter der Agentur für Arbeit und des Trägers der anderen Leistung an. Der Vorsitzende 
wird von beiden Trägern gemeinsam bestimmt. Einigen sich die Träger nicht auf einen Vor-
sitzenden, ist Vorsitzender für jeweils sechs Monate abwechselnd ein Mitglied der Ge-
schäftsführung der Agentur für Arbeit und der Leiter des Trägers der anderen Leistung. Das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit wird ermächtigt, im Einvernehmen mit dem 
Bundesministerium der Finanzen und dem Bundesministerium für Gesundheit und Soziale 
Sicherung durch Rechtsverordnung Grundsätze zum Verfahren für die Arbeit der gemeinsa-
men Einigungsstelle zu bestimmen. 
 
8. Hilfebedürftigkeit - § 9 SGB II – 
 
Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt, seine Eingliederung in Arbeit und den Le-
bensunterhalt der mit ihm in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen nicht oder nicht 
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ausreichend aus eigenen Kräften und Mitteln, vor allem nicht 1. durch Aufnahme einer zu-
mutbaren Arbeit, 2. aus dem zu berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern 
kann und die erforderliche Hilfe nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von 
Trägern anderer Sozialleistungen erhält. Bei Personen, die in einer Bedarfsgemeinschaft 
leben, ist auch das Einkommen und Vermögen des Partners zu berücksichtigen.  
 
9. Zumutbarkeits- und Sperrzeitregelungen für Alg II-Bezieher - §§ 10, 31, 32 SGB II - 
 
Grundsätzlich ist dem Erwerbsfähigen jede Erwerbstätigkeit zumutbar. Die bisherige Qualifi-
kation des Arbeitslosen, die Entfernung zur neuen Arbeitsstelle oder ungünstigere Arbeits-
bedingungen sind unerheblich. § 10 Abs. 1 SGB II enthält eine abschließende Aufzählung 
von Hinderungsgründen. Eine Entlohnung unterhalb des Tariflohns oder des ortsüblichen 
Entgelts steht der Zumutbarkeit der Arbeitsaufnahme grundsätzlich nicht entgegen. Aller-
dings darf die Arbeit nicht gegen Gesetz oder die guten Sitten verstoßen. 
 
Bei Ablehnung einer zumutbaren Erwerbstätigkeit oder Eingliederungsmaßnahme sowie bei 
fehlender Eigeninitiative wird die Leistung in einem ersten Schritt für drei Monate in Höhe 
von 30 % der Regelleistung für einen Haushaltsvorstand (rund 90 Euro) gekürzt.  Dies gilt 
nicht, wenn der erwerbsfähige Hilfebedürftige einen wichtigen Grund für sein Verhalten 
nachweist.  
 
Während dieser Zeit entfällt auch der ggf. im Anschluss an den Bezug von Arbeitslosengeld 
erbrachte zeitlich befristete Zuschlag. Im Falle einer wiederholten Pflichtverletzung wird das 
Arbeitslosengeld II zusätzlich um jeweils den Vomhundertsatz der maßgebenden Regelleis-
tung gemindert, um den es in der ersten Stufe gemindert wurde. 
 
Dies gilt entsprechend 
 
1. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der nach Vollendung des 18. Lebensjahres 
sein Einkommen oder Vermögen in der Absicht vermindert hat, die Voraussetzungen für die 
Gewährung oder Erhöhung des Arbeitslosengeldes II herbeizuführen, 
 
2. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, der trotz Belehrung sein unwirtschaftliches 
Verhalten fortsetzt, 
 
3. bei einem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, a) dessen Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht 
oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit den Eintritt einer Sperrzeit oder das Erlöschen 
des Anspruchs nach den Vorschriften des Dritten Buches Sozialgesetzbuch festgestellt hat 
oder b) der die in dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch genannten Voraussetzungen für den 
Eintritt einer Sperrzeit erfüllt, die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslo-
sengeld begründen. 
 
Lehnen jugendliche erwerbsfähige Hilfebedürftige bis unter 25 Jahren zumutbare Erwerbstä-
tigkeit oder Eingliederungsmaßnahmen ab oder bemühen sie sich nicht ausreichend um ei-
nen Arbeitsplatz, so erhalten sie für die Dauer von drei Monaten weder eine Geldleistung aus 
der Grundsicherung für Arbeitsuchende noch aus nachrangigen Sicherungssystemen. Der 
Zugang zu Beratung und Betreuung bleibt während des dreimonatigen Zeitraumes erhalten. 
Im Gegenzug ist ein Beschäftigungsanspruch für unter 25-Jährige verankert: "Erwerbsfähige 
Hilfebedürftige, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, sind in eine Beschäfti-
gung, eine Ausbildung oder eine Arbeitsgelegenheit zu vermitteln." 
 
Kommt der erwerbsfähige Hilfebedürftige einer Aufforderung der Agentur für Arbeit, sich bei 
ihm zu melden oder bei einem ärztlichen oder psychologischen Untersuchungstermin zu er-
scheinen, nicht nach und weist er hierfür keinen wichtigen Grund nach, wird das Arbeitslo-
sengeld II unter Wegfall des Zuschlags in einer ersten Stufe um 10 vom Hundert der für den 
erwerbsfähigen Hilfebedürftigen maßgebenden Regelleistung abgesenkt. Im Falle einer wie-
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derholten Pflichtverletzung wird das Arbeitslosengeld II zusätzlich um jeweils den Vomhun-
dertsatz der maßgebenden Regelleistung gemindert, um den es in der ersten Stufe gemin-
dert wurde. Bei einer Minderung der Regelleistung um mehr als 30 vom Hundert kann die 
Agentur für Arbeit in angemessenem Umfang ergänzende Sachleistungen oder geldwerte 
Leistungen, insbesondere in Form von Lebensmittelgutscheinen, erbringen. 
 
Absenkung und Wegfall der Leistungen treten mit Wirkung des Folgemonats ein und dauern 
drei Monate. 
 
Abweichend von § 2 SGB II haben auch erwerbsfähige Hilfebedürftige Anspruch auf Leis-
tungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, die das 58. Lebensjahr vollendet haben und 
die Regelvoraussetzungen des Anspruchs auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunter-
halts allein deshalb nicht erfüllen, weil sie nicht arbeitsbereit sind und nicht alle Möglichkeiten 
nutzen und nutzen wollen, ihre Hilfebedürftigkeit durch Aufnahme einer Arbeit zu beenden. 
Vom 1. Januar 2006 an gilt Satz 1 nur noch, wenn der Anspruch vor dem 1. Januar 2006 
entstanden ist und der erwerbsfähige Hilfebedürftige von diesem Tag das 58. Lebensjahr 
vollendet hat. § 428 des Dritten Buches gilt entsprechend.“ 
 
10.  Anrechenbares Einkommen und Vermögen / Hinzuverdienstgrenzen  
- §§ 11, 12 SGB II - 
 
Da das Arbeitslosengeld II ebenso wie heute die Sozial- und Arbeitslosenhilfe eine nachran-
gige, bedürftigkeitsabhängige Leistung aus Steuermitteln ist, muss der Hilfebedürftige zu-
nächst eigenes Einkommen und Vermögen verwerten.  
 
Als Einkommen zu berücksichtigen sind grundsätzlich alle Einnahmen in Geld oder Geldes-
wert. Was vom Einkommen abzusetzen ist, wird im § 11 Abs. 2 SGB II geregelt. Hiernach 
sind abzusetzen u.a. auf das Einkommen zu entrichtende Steuern, Pflichtbeiträge zur Sozi-
alversicherung, Beiträge in angemessener Höhe zu öffentlichen oder privaten Versicherun-
gen oder ähnlichen Einrichtungen, soweit diese Beiträge gesetzlich vorgeschrieben oder 
nach Höhe angemessen sind, die mit der Erzielung des Einkommens verbundenen notwen-
digen Ausgaben sowie bei erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, die erwerbstätig sind, ein Freibe-
trag nach § 30 SGB II.  
 
Als Vermögen sind alle verwertbaren Vermögensgegenstände zu berücksichtigen.  
 
Als so genanntes Schonvermögen, also nicht anrechenbares Vermögen (§ 12), gelten insbe-
sondere 
 

- eine selbst genutzte und angemessene Immobilie, 
- ein angemessenes Kfz und angemessener Hausrat, 
- so genannte Riester-Produkte, 
- sowie andere der Altersvorsorge dienende Ansprüche unter bestimmten Vorausset-

zungen bis höchstens jeweils 13.000 Euro pro Partner, 
- sonstiges Barvermögen in Höhe von 200 Euro je Lebensjahr, höchstens 13.000 Euro 

pro Partner 
 
10.1 Hinzuverdienstgrenzen - § 30 SGB II - 
 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige, die erwerbstätig sind, können von ihrem monatlichen Ein-
kommen folgende Beträge (§ 30 SGB II) behalten: 
 

- 15% bei einem Bruttolohn bis 400 Euro 
- zusätzlich 30% für den Betrag von 400 bis 900 Euro 
- zusätzlich 15% für den Betrag von 900 bis höchstens 1.500 Euro 
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11. Arbeitslosengeld II  - § 19 ff SGB II - 
 
Die monatliche Regelleistung beträgt für erwerbsfähige Personen, die allein stehend oder 
allein erziehend sind oder deren Partner minderjährig ist, in den alten Bundesländern 
einschl. Berlin 345 Euro, in den neuen Bundesländern 331 Euro. Das zu berücksichtigende 
Einkommen und Vermögen mindert die Geldleistungen der Agentur für Arbeit; soweit Ein-
kommen und Vermögen darüber hinaus zu berücksichtigen ist, mindert es die Geldleistun-
gen der kommunalen Träger. 
 
12. Sozialgeld - § 28 SGB II – 
 
Nicht erwerbsfähige Angehörige, die mit einem Erwerbsfähigen in einer Bedarfsgemeinschaft 
leben, erhalten bezogen auf den oben angegebenen Regelsatz bis zur Vollendung des 14. 
Lebensjahres 60% und ab dem 15. Lebensjahr 80%. Sonstige erwerbsfähige Angehörige der 
Bedarfsgemeinschaft erhalten 80% dieser Regelleistung. Auch diese Leistung mindert sich 
um zu berücksichtigendes Einkommen und Vermögen. 
 
13. Zuschläge - §§ 24, 29 SGB II - 
 
Für die ersten beiden Jahre nach Ende des Bezuges von Arbeitslosengeld I wird ein degres-
siver Zuschlag gezahlt (§ 24 SGB II). Er beträgt im ersten Jahr höchstens 160 Euro monat-
lich für erwerbsfähige Hilfebedürftige, bei Partnern insgesamt höchstens 320 Euro und 
höchstens weitere 60 Euro für jedes Kind. Im zweiten Jahr beträgt der Zuschlag noch 50% 
der genannten Beträge. 
 

Pauschalierte Regelleistungen (RL) bei Arbeitslosengeld II / Sozialgeld 
Sonstige Angehörige der Bedarfsgemeinschaft  

Alleinstehende(r) 
oder Alleinerzie-

hende(r) oder 
deren Partner 

minderjährig ist 

Kinder bis zur 
Vollendung des 
14. Lebensjah-

res 

Kinder ab Be-
ginn des 15. 

Lebensjahres 
bis zur Vollen-
dung des 18. 
Lebensjahres 

Partner ab Be-
ginn des 19. 

Lebensjahres 

 jeweils jeweils jeweils 

 

100% 
 

60% RL 80% RL 90% RL 

Alte Länder 
einschl. Berlin 

345 Euro 207 Euro 276 Euro 311 Euro 

Neue Länder 331 Euro 199 Euro 265 Euro 298 Euro 
 jeweils zusätzlich 

- Mehrbedarfe bei Schwangerschaft, Alleinerziehung, Behinderung 
oder kostenaufwendiger Ernährung, 

- Leistungen für Unterkunft und Heizung, 
- Leistungen für einmalige, nicht von der Regelleistung umfasste 

Bedarfe: Erstausstattungen für Bekleidung, auch bei Schwanger-
schaft und Geburt, Erstausstattungen für die Wohnung, einschl. 
Haushaltsgeräten sowie mehrtägige Klassenfahrten im Rahmen 
der schulrechtlichen Bestimmungen, 

- Für Bezieher von Arbeitslosengeld II bei Vorliegen der Vorausset-
zungen ein befristeter Zuschlag von bis zu 160 Euro jeweils für 
den Erwerbsfähigen und den Partner und bis zu 60 Euro für jedes 
Kind, 

- Für Bezieher von Arbeitslosengeld II die zu zahlenden Beiträge 
zur Kranken, Pflege und Rentenversicherung und 

- für Bezieher von Sozialgeld Kranken- und Pflegeversicherungs-
schutz 
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Mietschulden können als Darlehen übernommen werden, wenn sonst Wohnungslosigkeit 
einzutreten droht und hierdurch die Ausnahme einer konkret in Aussicht stehenden Beschäf-
tigung verhindert würde. (Miet)-Schulden in anderen Fällen können bei Vorliegen der sozial-
hilferechtlichen Voraussetzungen als Darlehen oder Beihilfe vom Sozialamt übernommen 
werden. 
 
Anspruch auf Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts besteht für jeden Kalendertag. 
Der Monat wird mit 30 Tagen berechnet. Stehen die Leistungen nicht für einen vollen Monat 
zu, wird die Leistung anteilig erbracht. Die Leistungen sollen jeweils für sechs Monate bewil-
ligt und monatlich im Voraus erbracht werden. Geldleistungen nach diesem Buch werden auf 
das von dem Leistungsberechtigten im Antrag angegebene inländische Konto bei einem 
Geldinstitut überwiesen. 
 
14. Leistungen bei Arbeitsunfähigkeit - § 25 SGB II - 
 
Erkrankt ein Bezieher von Arbeitslosengeld II und hat er dem Grund nach Anspruch auf 
Krankengeld, so wird Arbeitslosengeld II bis zur Dauer von sechs Wochen weiter gezahlt. 
 
15. Fallmanager und Eingliederungsvereinbarung - §§ 14, 15 SGB II - 
 
Die Agentur für Arbeit soll jedem erwerbsfähigen Hilfebedürftigen einen Fallmanager als per-
sönlichen Ansprechpartner benennen, der ihn umfassend mit dem Ziel der Eingliederung in 
Arbeit unterstützt. 
 
Der erwerbsfähige Hilfebedürftige schließt mit dem Fallmanager für sechs Monate eine Ein-
gliederungsvereinbarung. Die gemeinsam erarbeitete und unterzeichnete Eingliederungsver-
einbarung stellt sicher, dass die Agentur für Arbeit Angebote unterbreitet, die den individuel-
len Bedürfnissen des erwerbsfähigen Hilfebedürftigen, den Anforderungen des Arbeitsmark-
tes und den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit entsprechen. Andererseits wird mit jedem 
Hilfebedürftigen vereinbart, welche Anstrengungen von ihm selbst im Rahmen des Eingliede-
rungsprozesses erwartet werden. 
 
16. Leistungen zur Eingliederung - § 16 ff SGB II - 
 
Der erwerbsfähige Hilfebedürftige soll grundsätzlich die Leistungen erhalten, die für seine 
Eingliederung in Arbeit erforderlich sind. Dazu gehören insbesondere die im Dritten Buch 
(SGB III) geregelten Leistungen. Für Bezieher von Arbeitslosengeld II kann als Eingliede-
rungsleistung auch ein Existenzgründungszuschuss erbracht werden. 
 
Entfällt die Hilfebedürftigkeit des Erwerbsfähigen während einer Maßnahme zur Eingliede-
rung, kann die Maßnahme durch Darlehen weiter gefördert werden, wenn bereits zwei Drittel 
der Maßnahme durchgeführt sind und der Erwerbsfähige die Maßnahme voraussichtlich er-
folgreich abschließen wird. 
 
Zur Erbringung von Eingliederungsleistungen soll die Agentur für Arbeit keine neuen Struktu-
ren schaffen, soweit geeignete Einrichtungen und Dienste Dritter vorhanden sind, ausgebaut 
oder in Kürze geschaffen werden können.  
 
Die Agenturen für Arbeit sollen Träger der freien Wohlfahrtspflege in ihrer Tätigkeit auf dem 
Gebiet der Grundsicherung für Arbeitsuchende angemessen unterstützen.  
 
Beauftragen die Agenturen für Arbeit Dritte mit der Erbringung von Eingliederungsleistungen 
haben sie insbesondere dafür zu sorgen, dass diese Leistungen wirtschaftlich erbracht wer-
den und entsprechenden Qualitätsstandards genügen. Dazu sollen die Agenturen für Arbeit 
mit den Dritten Vereinbarungen schließen.  
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Die Bundesagentur und von ihr beauftragte Dritte dürfen die für die Erledigung ihrer Aufga-
ben erforderlichen Sozialdaten erheben, verarbeiten und nutzen. Das Gesetz schafft darüber 
hinaus die datenschutzrechtlichen Voraussetzungen für die Beauftragung Dritter (z.B. Call-
Center) mit der Erhebung der für die Beantragung von Leistungen erforderlichen Stammda-
ten. Weiterhin ist zur Vermeidung von Leistungsmissbrauch ein automatisierter Datenab-
gleich mit anderen Leistungsträgern möglich. 
 
Für erwerbsfähige Hilfebedürftige, die keine Arbeit finden können, sollen  Arbeitsgelegenhei-
ten geschaffen werden. Werden Gelegenheiten für im öffentlichen Interesse liegende zusätz-
liche Arbeiten nicht als Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen gefördert, ist den erwerbsfähigen 
Hilfebedürftigen zuzüglich zum Arbeitslosengeld II eine angemessene Entschädigung für 
Mehraufwendungen zu zahlen; diese Arbeiten begründen kein Arbeitsverhältnis im Sinne 
des Arbeitsrechts; die Vorschriften über den Arbeitsschutz und das Bundesurlaubsgesetz 
sind entsprechend anzuwenden; für Schäden bei der Ausübung ihrer Tätigkeit haften er-
werbsfähige Hilfebedürftige nur wie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.“ 
 
17. Einstiegsgeld (Befristeter Arbeitnehmerzuschuss) - § 29 SGB II - 
 
Zur Überwindung von Hilfebedürftigkeit kann dem arbeitslosen Hilfebedürftigen bei Aufnah-
me einer Erwerbstätigkeit  ein zeitlich befristeter Arbeitnehmerzuschuss (Einstiegsgeld) er-
bracht, wenn dies zur Eingliederung in den allgemeinen Arbeitsmarkt erforderlich ist (Ermes-
sensleistung). Der Fallmanager erbringt den Zuschuss, wenn er diese Maßnahme als be-
sonders geeignet für die Eingliederung des Hilfesuchenden in Beschäftigung erachtet und 
legt seine Höhe fest. Das Einstiegsgeld wird für höchstens vierundzwanzig Monate erbracht. 
Das Einstiegsgeld wird als Zuschuss zum Arbeitslosengeld II erbracht. 
 
18. Kranken- Pflege- und Rentenversicherung der Alg II-Bezieher - §§ 5 Abs. 1 Nr. 2a 
SGB V, 3a SGB VI - 
 
Erwerbsfähige Hilfebedürftige werden in der gesetzlichen Krankenversicherung und in der 
sozialen Pflegeversicherung pflichtversichert, soweit für sie nicht bereits im Rahmen einer 
Familienversicherung Versicherungsschutz besteht. Erwerbsfähige Hilfebedürftige werden in 
der gesetzlichen Rentenversicherung auf der Basis des Mindestbeitrags pflichtversichert.  
 
19. Übergang von Ansprüchen und Erbenhaftung - § 33 SGB II - 
 
Hat der Empfänger von Arbeitslosengeld II oder Sozialgeld einen Anspruch gegen einen An-
deren, der nicht Leistungsträger ist, können die Träger der Leistungen nach diesem Buch 
durch schriftliche Anzeige an den Anderen bewirken, dass der Anspruch bis zur Höhe der 
erbrachten Leistungen auf sie übergeht.  
 
Der Übergang eines Unterhaltsanspruchs nach dem bürgerlichen Recht darf nicht bewirkt 
werden, wenn die unterhaltsberechtigte Person 
 
 1. mit dem Verpflichteten in einer Bedarfsgemeinschaft lebt, 
2. mit dem Verpflichteten verwandt ist  und den Unterhaltsanspruch nicht geltend macht;  
 
dies gilt nicht für Unterhaltsansprüche 
 

a) minderjähriger Hilfebedürftiger, 
b) von Hilfebedürftigen, die das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet und die Erstausbil-

dung noch nicht abgeschlossen haben, 
 
gegen ihre Eltern, 
 
3. in einen Kindschaftsverhältnis zum Verpflichteten steht und schwanger ist oder 
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4. ihr leibliches Kind bis zur Vollendung seines sechsten Lebensjahres betreut. 
 
Der Erbe eines Empfängers von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts ist der A-
gentur für Arbeit zum Ersatz der Leistungen verpflichtet, soweit sie innerhalb der letzten zehn 
Jahre vor dem Erbfall erbracht worden sind und 1.700 Euro übersteigen. Die Ersatzpflicht ist 
auf den Nachlasswert im Zeitpunkt des Erbfalles begrenzt. Der Ersatzanspruch ist nicht gel-
tend zu machen, soweit der Wert des Nachlasses unter 15 500 Euro liegt, wenn der Erbe der 
Partner des Leistungsempfängers war oder mit diesem verwandt war und nicht nur vorüber-
gehend bis zum Tode des Leistungsempfängers mit diesem in häuslicher Gemeinschaft ge-
lebt und ihn gepflegt hat, oder die Inanspruchnahme des Erben nach der Besonderheit des 
Einzelfalles eine besondere Härte bedeuten würde.  
 
20. Zuständigkeit der Sozialgerichte -  §§ 10 Abs. 1 S. 1, 55 Abs. 1 Nr. 4 SGG -  
 
Für die Grundsicherung für Arbeitsuchende ist die Sozialgerichtsbarkeit zuständig.  
 
21. Aufsicht des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit  - § 47 SGB II - 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit führt die Aufsicht über die Bundesagentur, 
soweit sie Leistungen nach diesem Buch erbringt. Die Aufsicht erstreckt sich darauf, dass 
Gesetz und sonstiges Recht beachtet werden und die Leistungen zweckmäßig erbracht wer-
den. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit kann der Bundesagentur Weisungen 
erteilen und sie an seine Auffassung binden. Es kann durch Rechtsverordnung ohne Zu-
stimmung des Bundesrates die Wahrnehmung von Aufgaben auf eine Bundesbehörde über-
tragen. Die Ergänzung soll dem Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit die Möglichkeit 
geben, die Wahrnehmung der Aufsicht teilweise auf eine Bundesoberbehörde zu übertragen. 
Eine Übertragung kommt insbesondere in Frage, soweit sich Bürger über die Durchführung 
des Gesetzes im Einzelfall beschweren. 
 
22. Zielvereinbarungen - § 48 SGB II - 
 
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit schließt mit der Bundesagentur Vereinba-
rungen über Ziele der Leistungen nach diesem Buch.  
 
23. Inkrafttreten 
 
Die Grundsicherung für Arbeitsuchende tritt stufenweise in Kraft: 
 
Am 1. Januar 2004  treten insbesondere in Kraft: 
 

- Die Regelungen zur Bestimmung der Träger und der von Ihnen zu erbringenden Leis-
tungen einschließlich der Regelungen zur Errichtung von Arbeitsgemeinschaften in 
den Job-Centern. 

- Die im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende vorgesehene Öffnungsklau-
sel für das kommunale Optionsmodell. 

- Die Rechtsverordnungsermächtigungen zur Durchführung der Bedürftigkeitsprüfung 
sowie zu Leistungspauschalierungen im Bereich der Kosten für Unterkunft sowie bei 
Leistungen für Erstausstattungen (Bekleidung und Wohnung). 

- Die Regelungen zur Finanzierung der Grundsicherung für Arbeitsuchende (mit Aus-
nahme des Aussteuerungsbetrages (Inkrafttreten hier: 1.1.2005). 

 
Am 1. Oktober 2004 treten in Kraft: 
 
Die Regelungen zur Vorbereitung des Übergangs von Arbeitslosenhilfe- bzw. Sozialhilfebe-
zug zum Arbeitslosengeld II, insbesondere Erhebung der erforderlichen Daten. 
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Am 1. Januar 2005 treten in Kraft: 
 
Die Regelungen zur Durchführung der Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende 
(insbesondere Leistungen zur Eingliederung in Arbeit, Leistungen zur Sicherung des Le-
bensunterhalts: Arbeitslosengeld II, Sozialgeld). 
 
 
Klaus Pohl, BA-Hauptstadtvertretung, 23.12.2003 
Klaus.Pohl@arbeitsamt.de 


